\V/0347/2019 DER OBERBURGERMEISTER

STADT |l MONSTER

Amt fiir Mobilitat und Tiefbau

Offentliche Beschlussvorlage 23.04.2019
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Grimm
Telefon: 492 66 00
Grimm@stadt-muenster.de

Betrifft

Baugebiet Hiltrup - Westlich Westfalenstrafl3e / Nordlich An der Alten Kirche
(Bebauungsplan Nr. 573) Teilabschnitt | und Teilabschnitt Il
- Baubeschluss Kanalbau -

Beratungsfolge

109.05.2019  Bezirksvertretung Miinster-Hiltrup Anhérung |
|14.05.2019  Ausschuss fiir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

|. Sachentscheidung:

Der vom Tiefbauamt und der Wohn + Stadtbau GmbH aufgestellten Kanalplanung sowie der bauli-
chen Ausflihrung wird zugestimmit.

Der Baubeschluss steht unter dem Vorbehalt des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans, tber
welchen der Rat am 22.05.2019 entscheidet.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Es wird zur Kenntnis genommen, dass fur die entwasserungstechnischen ErschlieBungsmalinahmen
keine Kosten anfallen. Die ErschlieBungskosten fur den Kanalbau i.H.v. 610.000 € werden ganzlich
von der Wohn + Stadtbau GmbH getragen.

Als Folgekosten fallen jahrliche Kosten von rd. 6.100 € an. Die Folgekosten werden durch die Abwas-
sergebuhr refinanziert.
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Begrindung:
1. Voraussetzungen
Die vorliegende Ausfuhrungsplanung wurde auf Grundlage des Bebauungsplans Nr.573 — West-
lich Westfalenstral3e / Nordlich An der Alten Kirche erstellt.

Als Grundlage zur ErschlieBung wird ein Durchfiihrungsvertrag (8 12 BauGB) zwischen der Stadt
Minster und der Wohn + Stadtbau GmbH geschlossen.

2. Beschreibung der Baumalinahme
Das geplante Baugebiet wird im Trennsystem entwasserungstechnisch erschlossen.

Zur Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers im Baugebiet werden rd. 430 m Betonkanal
DN 300 bis DN 1200 verlegt. Die Trasse verlauft dabei dem natirlichen Gefélle entsprechend in
Richtung Siudwest bzw. Stden. Fir den Anschluss an die Bestandskanalisation in der Straf3e ,,An
der Alten Kirche“, muss die zwischen dem Bebauungsplan-Gebiet und der Stral3e befindliche
Griunanlage / Spielplatz gekreuzt werden.

Aus hydraulischen Griinden und zur Sicherstellung einer geordneten Entwasserung im Bestands-
netz, wird das Niederschlagswasser gedrosselt dem Bestand zugefuhrt — hierfir wird der Kanal-
abschnitt unterhalb des Spielplatzes als Stauraumkanal ausgebildet.

Im weiteren Verlauf wird das Niederschlagswasser in den Oedingteich im Stiden von Hiltrup ein-
geleitet. Von dort aus fliefl3t es in ein namenloses Nebengewasser des Emmerbachs.

Parallelverlaufend zum geplanten Regenwasser-Kanal werden insgesamt rd. 430 m Steinzeugka-
nal DN 250 zur Ableitung des anfallenden hauslichen Schmutzwassers verlegt. Die Anbindung an
die Bestandskanalisation befindet sich ebenfalls in der Straf’e ,An der Alten Kirche".

Das Schmutzwasser wird dem Schmutzwasserpumpwerk ,Malteserstralle 25* zugefihrt. Von dort
aus wird es zur Klaranlage Hiltrup gepumpt.

Im Rahmen der Uberflutungsschutz-Vorsorge wurden die 6ffentlichen Oberflachen so geplant,
dass sich im Falle von aulRergewdhnlichen Niederschlagsereignissen (aul3erhalb der Bemes-
sungsgrenzen) ein Notwasserweg in Richtung der 6ffentlichen Griinfliche bzw. des Spielplatzes
ergibt.

Das Baugebiet befindet sich génzlich in der Schutzzone Il (weitere Schutzzone) des Wasser-
schutzgebiets ,Minster-Geist‘. Bei Planung und Ausfihrung werden die entsprechenden Regel-
werke und Verordnungen berticksichtigt.

Eine technische Darstellung der Entwasserungsplanung ist den Kreuzungsplanen im Anhang zu

entnehmen.

3. Ausschreibung und Bau

Gemal des Durchfiuihrungsvertrags erfolgt die Ausschreibung und der Bau durch die Wohn +
Stadtbau GmbH. Die entwéasserungstechnischen ErschlieBungsanlagen gehen gem. Durchfiih-
rungsvertrag in das Eigentum der Stadt Munster Uber.

Der Baubeginn fir die ErschlielBungsmal3nahmen ist fir Sommer 2019 bzw. nach Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplans geplant.

4. Beitrage Dritter / Zuschtisse
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Fiur das gesamte Gebiet des Bebauungsplans Nr. 573 wird ein ErschlieBungsvertrag geschlossen.
Die Beitragspflicht fur die durch den ErschlieBungstrager baureif werdenden Grundstiicke ist
durch die kostenfreie Ubertragung der ErschlieBungsanlagen an die Stadt abgegolten. Beitrage
werden seitens der Stadt Minster nicht mehr erhoben, da ihr ein Kostenaufwand nicht entsteht.

5. Genehmigungen / Vereinbarungen

Die Einleitungsgenehmigung fiir das Regenwasser gem. 8 8 Wasserhaushaltsgesetz wird unter
Bertcksichtigung des Bebauungsplans neu gestellt.

Die Anzeigen gem. 8 57 des Landeswassergesetz NRW werden den zustandigen Aufsichtsbe-
horden zeitnah vorgelegt.

6. Liegenschaftliche Regelungen
Liegenschaftliche Regelungen wurden im Rahmen des Durchfihrungsvertrags geschlossen.

Die Beschlussvorlage zum Straf3enbau hat die Nummer V/0346/2019.

In Vertretung

Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen
- Kanalbau Kreuzungsplane (Blatt Nr. 5 & Blatt Nr. 6)

V/0347/2019



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

